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der Abgeordneten Karlheinz Kopf, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA, 
Kolleginnen und Kollegen 
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zum Antrag (3950/A) der Abgeordneten Karlheinz Kopf, Mag. Dr. Jakob Schwarz, 
Kolleginnen und Kollegen betreffen ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die 
Förderung von Maßnahmen in den Bereichen der Wasserwirtschaft, der Umwelt, der 
Altlastensanierung, des Flächenrecyclings, der Biodiversität und der Kreislaufwirtschaft 
und zum Schutz der Umwelt im Ausland sowie über das österreichische JI/CDM-Programm 
für den Klimaschutz (Umweltförderungsgesetz - UFG) geändert wird in der Fassung des 
Ausschussberichts in 2499 d.B. (TOP 6) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der eingangs bezeichnete Gesetzesantrag (3950/A) in der Fassung des Ausschussberichtes 2499 d.B. 
wird wie folgt geändert: 

1. Die Z 2 erhält die Bezeichnung „4." und lautet: 

„ 4. Dem § 53 wird folgender Abs. 31 angefügt: 

„(31) § 6 Abs. 2h und § 24 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xx/2024 treten mit dem 
der Kundmachung folgenden Tag in Kraft."" 

2. Nach Z 1 werden folgende Z 2 und 3 eingefügt: 

„2. § 24 Abs. 1Z8 lit. a lautet: 
„a) im Zusammenhang mit Investitionen gemäß Z 1, wobei für die Förderung lediglich erhöhte 

laufende Kosten maximal bis zu einem Zeitraum von zehn Jahren berücksichtigt werden 
können, oder". 

3. In § 24 Abs. 2 entfallt das Wort „direkten"." 

Begründung 
Zu Z 1: 

Die Abänderung in Z 4 ist eine rein redaktionelle Anpassung. 

ZuZ2: 

Das Ziel der Erreichung einer möglichst hohen Treibhausgaseinsparung durch die Transformation der 
lndustrieprozesse setzt voraus, dass bereits funktionstüchtige sowie erfolgreich eingesetzte Technologien 
verwendet werden und kann nicht durch rein öko-innovative Investitionen umgesetzt werden. Zudem sehen 
die beihilferechtlichen Grundlagen (Mitteilung betreffend Leitlinien für staatliche Klima- , Umweltschutz­
und Energiebeihilfen 2022, ABI. Nr. C 80 vom 18 .2.2022, S. l ), nach denen Förderungen zur Unterstützung 
von Investitionskosten sowie laufenden Kosten zur Reduktion von Treibhausgasen gewährt werden 
können, den Begriff Öko-Innovation nicht zwingend vor und daher soll diese nationale Regelung in 
Anpassung an das europäische Beihilferecht entfallen. 

Analog zu § 23 Abs. 4 wird in Z 3 eine rein redaktionelle Änderun durchgeführt. 
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